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Nochmals: Problematische Mehrwertsteuer

I n  der Debatte um die Einführung 
der M ehrwertsteuer wird man 
zwischen dreierlei Problemkom
plexen unterscheiden müssen: Ein
mal der steuertechnischen Proble
matik, zum anderen dem Problem 
der Veränderungen der effektiven 
Belastung der einzelnen Unterneh
men und zum dritten dem der 
Rückwirkungen auf die gesamtwirt
schaftliche Situation.

Steuertechnische Problematik

Ausgangspunkt der Debatte war 
die formale Seite: W urde doch die 
Einführung einer M ehrwertsteuer 
letztlich notwendig im Zusammen
hang mit dem fortschreitenden In
tegrationsprozeß in der EWG. Es 
ist wohl nicht ganz richtig, wenn 
man dabei von einer gewissen 
„Vorleistung" seitens der Bundes
republik spricht. Letztlich liegt die 
Vergleichbarkeit der S teuersyste
me, die die Voraussetzung für ihre 
Harmonisierung ist, im Interesse 
der Bundesrepublik und ihrer 
W irtschaft selbst. A ndererseits ist 
hinsichtlich der steuertechnischen 
Seite die Umsatzsteuerreform 
sicherlich ein Fortschritt gegenüber 
dem, was wir bisher hatten, und 
sei es nur deshalb, weil der größte 
Teil der nicht weniger als 416 A us
nahm eregelungen der bisherigen 
Allphasen-Bruttoumsatzsteuer fort
fallen würde. Gerade im Zusam
menhang mit dem Grenzübergang 
wird das Problem der Befreiung 
von Exportgütern im neuen Sy
stem besser gelöst, denn bei dem 
gegenwärtigen System mit seiner 
kum ulativen W irkung weiß man 
überhaupt nicht, welche Umsatz
steuerbelastung im Endprodukt ta t
sächlich zum Schluß enthalten ist.

Allerdings bringt auch der
neue Entwurf eine Reihe von 
Schwierigkeiten. Diese liegen vor 
allem im verfahrensm äßigen Be
reich, denn es läßt sich nicht leug
nen, daß in Zukunft die Berech
nung der Umsatzsteuer erheblich 
schwieriger wird, und zwar wegen 
der gewählten Form der Steuer, der 
M ehrwertsteuer mitVorsteuerabzug.

Der bisherige reguläre Umsatz
steuersatz von 4 Prozent wurde 
von der Umsatzsumme zuzüglich der 
Steuer selbst berechnet, so daß die 
effektive Belastung des Umsatzes 
4,167 Prozent betrug und nicht 4 
Prozent. Das Großhandelsprivileg, 
die Begünstigung der Landwirt
schaft und eine Vielzahl von 
Ausnahm eregelungen und Steuer
befreiungen — von den Freibeträ
gen nach § 7 a und § 4 (Energie
wirtschaft) des Umsatzsteuergeset
zes bis zu den Freistellungen in 
der Beförderungssteuer, die der 
Umsatzsteuer analog gegenüber
steht (Berufsverkehr, Kohlentrans
porte, Binnenschiffahrt usw.) — 
machen eine Ausnahme von dem 
allgemeingültigen Steuersatz.

Veränderungen in  den  
B elastungen

Bei dem neuen System sind nun 
die meisten dieser Freistellungen 
nicht mehr gegeben, weil sie sy
stemwidrig erscheinen, übrigge
blieben sind praktisch die Frei
stellungen der Binnenschiffahrt, 
die Freigrenze für K leinunterneh
mer u.a., ferner Ermäßigungen für 
Landwirtschaft, Grundnahrungsmit
tel und eventuell für freie Berufe. 
In den letzten Fällen will man auf 
5 Prozent heruntergehen.

Der erste Einwand gegen das 
neue System kam mit dem „Pau
schalargument“, wonach W irt
schaftszweige mit hoher W ertschöp
fung mit einer Erhöhung der Steu
erlast zu rechnen hätten. Zunächst 
einmal muß man hier absolute und 
relative Steuerlast getrennt be
trachten: Je  nach den Steuersätzen 
ergibt sich nämlich eine unter
schiedliche Situation. Rein formal
rechnerisch müßte es auf eins 
hinauslaufen, ob eine U nterneh
mung vom Gesamtumsatz 4 Pro
zent Steuern zahlt oder für eine 
„Wertschöpfung", die 50 Prozent 
der Umsatzsumme betrüge, z. B. 8 Vo. 
Aber bei einer solchen formalen 
Betrachtungsweise bleiben natürlich 
alle Feinheiten unseres Steuer
systems, von Umsatzsteuerrückver

gütungen bis zu speziellen Ab
schreibungsvergünstigungen, völlig 
außer acht.

Ist die absolute Steuerbelastung 
somit abhängig von der Höhe der 
Sätze, so ist es die relative nur 
teilweise: Sieht man die Belastung 
relativ  zur Vergangenheit, so 
ergibt sich naturgemäß bei unse
rem vereinfachten Beispiel eine 
M inderbelastung aller Unterneh
men mit weniger als 50 Prozent 
W ertschöpfung, Man könnte damit 
auf eine relative Minderbelastung 
der meisten Industriezweige schlie
ßen. Soll jedoch das Gesamtsteuer
aufkommen das gleiche bleiben, so 
muß eben deswegen logischerwei
se der Steuersatz für alle Unter
nehmen höher liegen als die dop
pelte Höhe des alten Umsatzsteu
ersatzes, denn sonst würde man bei 
den Unternehmen m it hoher W ert
schöpfung nicht das Aufkommen 
mit erzielen, was man zwangsläu
fig bei denen mit niedriger Wert- 
schöpfung verliert. Die Kernfrage 
ist also: W er muß um wieviel hö
here Summen zahlen?

Darin könnte man nun eine re
lative M ehrbelastung der einen 
Unternehmen im V erhältnis zu den 
anderen sehen. Der Steuersatz fällt 
höher aus, und das trifft die Unter
nehmen mit hoher W ertschöpfung 
stärker als es sie träfe, wenn sie 
nur soviel hätten zahlen müssen, 
um die gleiche Steuersumme wie 
bisher aufzubringen. Anders ausge
drückt: Der beabsichtigte Einheits
steuersatz liegt höher und trifft da
her die Unternehmen mit hoher 
Wertschöpfung schwerer, während 
die Unternehmen mit niedriger 
Wertschöpfung einen relativ gerin
geren Gesamtanteil am Steuerauf
kommen zu tragen haben.

Diese Betrachtung erschiene rich
tig, sofern man sie auf die Unter
nehmen innerhalb einer Branche 
abstellt. Dann aber hat diese Situa
tion vielleicht eine innere Recht
fertigung, denn hohe Unterschiede 
in der Wertschöpfung sind bei 
gleich strukturierten Betrieben ei
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n e r Branche eben nur möglich, 
w enn krasse Unterschiede im Ra
tionalisierungsgrad bzw. in der 
Lohnquote bestehen. H ier nun 
könnte man sich vielleicht auf die 
berühm te „Foltertheorie" berufen, 
die da sagt: W er nicht genügend 
rationalisiert, der soll eben aus 
dem Rennen aussdieiden, soll 
auf der Strecke bleiben. Und was 
die besondere Verwendung der 
„Steuerknute" zu diesem Effekt an
belangt, so wird man an die jüngst 
im „Economist" vertretene These 
erinnert, wonach man leistungsun
fähige Unternehmen eher be- als 
entlasten  solle, dam it sie besse
ren nicht die Wachstumschancen 
wegnehm en und so die gesamte 
W achstumsrate der Volkswirtschaft 
beeinträchtigen.

Eines steht fest: M it einer M ittel
standspolitik w ären solche grausa
m en Ansichten kaum  vereinbar, 
denn kleinere Unternehmen haben 
meistens höhere W ertschöpfungs
quoten, da sie weniger „mechani
sierbar" sind. Solche Grundsätze 
w ären auch nur dann vertretbar, 
w enn „vollkommener W ettbewerb" 
im reinsten Sinne herrschen würde. 
W enn z. B. alle Unternehm er glei
chen Zugang zu den Finanzierungs
quellen haben und nicht etwa eini
ge nur deshalb in der Rationalisie
rung hinterherhinken (und darum 
hohe Lohn- und somit W ertschöp
fungsquoten haben!), weil sie kei
ne M odem isierungsinvestitionen 
vornehm en können.

Das bringt uns zum Problem der 
Situation zwischen einzelnen Bran
chen bzw. Stufen des W irtschafts
prozesses. Auch hier kann der Fall 
gegeben sein, daß eine ganze Stu
fe nur deshalb „rückständig" ist 
und hohe W ertschöpfungsquoten 
hat, weil sie nicht genügend in
vestieren und m odernisieren konn
te. Manchmal sind dies Branchen, 
deren Preisentwicklung und damit 
Selbstfinanzierung man viele Jah 
re hindurch gestoppt hatte, z, B. 
Bahn, N ahverkehr und Bergbau mit 
ih rer hohen W ertschöpfung — 
überhaupt vielfach Sektoren mit 
hohem  A nteil der öffentlichen Hand.

H ier erhebt sich zweifellos die 
Frage, ob und in w eldier Form Be
freiungen und Ermäßigungen ge

w ährt werden sollten — einfach dar
um, weil man den Sünden der V er
gangenheit nicht Sünden der Zu
kunft hinzufügen soll, weil man 
nicht jemanden dafür bestrafen soll, 
daß man ihn vorher willkürlich zu 
einer hohen Wertschöpfungsquote 
verurteilt hat.

Damit bleiben zwei Fragen offen: 
W ieweit sind eben W ertsdiöp
fungsquoten tatsächlich strukturbe
dingt? Es dürfte dies der Fall sein 
bei zahlreichen Dienstleistungsge
werben, Bereiche, in denen der 
Kontakt von Mensch zu Mensch 
n id it durch Roboter ersetzt werden 
kann und in denen die Kosten für 
die Aufrechterhaltung dieses Kon
taktes eben schwerer zu Buche 
schlagen als der Einkauf bzw. die 
Bezüge bei Vorstufen oder als die 
Fremdleistungen. Solchen Branchen, 
dem größten Teil des „tertiären 
Sektors", Ermäßigungen zu gewäh
ren, wäre sinnlos, und das gilt 
auch für „Pseudo-persönliche-Kon- 
takt"-Brandien (d. h. solche, die 
eigentlich „mechanisierbar" wären, 
denen es nur an M itteln fehlte!), 
wenn man nicht gleichzeitig mit 
Steuerermäßigungen die Verpflich
tung koppelte, ersparte Steuerbe
träge für M odernisierungsinvesti
tionen zu verwenden. Damit ergibt 
sich u. U. die weitere Forderung 
nadi einer generellen Begünsti
gung von Investitionen, wobei al
lerdings ausgesprochen qualitative 
Emeuerungsinvestitionen eigent
lich günstiger behandelt werden 
müßten als mehr quantitative Er
weiterungsinvestitionen.

Die zweite Frage w äre die nach 
den echten Steuerwirkungen auch 
für die Branchen, die scheinbar ent
lastet sind. Es kann der Fall eintre
ten, daß diese zwar relativ und 
evtl. absolut weniger Steuern zah
len als vorher oder als andere, 
daß dafür aber die Preise ihrer 
Warenbezüge oder der V orleistun
gen entsprediend ansteigen, weil 
die Kette ihrer Vorlieferanten u. U. 
zusätzliche Belastungen erfährt 
und diese großenteils weitergibt. 
Die gesamte Belastung kann damit
u. U. auch für solche scheinbar steu
erbegünstigten Unternehmen die 
gleiche oder gar eine größere sein.

N ur dann, wenn sie im W ettbe
werb quasi-monopsonistische Posi
tionen einnehmen, könnten sie die
sem Druck der Vorstufen entgehen. 
Je  flexibler und „wettbewerbs
durchzogener" somit ein W irt
schaftssystem ist, desto eher dürfte 
es die Fähigkeit haben, V erzerrun
gen steuerbedingter Art, speziell 
durch eine solche Um strukturierung 
des Steuersystems auszubügeln. 
Je  starrer und je  mehr monopoli
stisch durchsetzt ein W irtschaftssy
stem bleibt, um so größere Dis
krepanzen werden sich ergeben.

Mit anderen W orten: Es genügt 
keineswegs, wenn man nur formal 
die W eitergabe der separat aus
gewiesenen Steuerbeträge verfolgt. 
Entscheidend ist, ob und inwieweit 
die betroffenen Unternehmen ihren 
Gesamtpreis mit Rücksicht auf eine 
soldie Steuerbelastung variieren 
und inwieweit ihre Abnehmer die 
durch die Steuerbelastung moti
v ierte Gesamtpreiserhöhung auf 
ihre Lieferanten zurückzuwälzen 
suchen und zurückwälzen können.

In der Begründung zum Gesetz
entwurf w ar behauptet worden, Un
ternehm en mit niedriger W ert
schöpfung genössen nur dem An
schein nach den Vorteil einer ge
ringeren steuerlichen Belastung, 
denn sie müßten praktisd i schon 
die gleichen Gesamtsteuerbeträge 
bei der Anschaffung der Güter und 
Leistungen mit der Bezahlung der 
Vorumsätze entrichten. Das w äre 
zutreffend, wenn die Preiselastizi
täten und W ettbewerbspositionen 
auf allen Stufen immer gleich w ä
ren, aber das ist eben keineswegs 
der Fall.

Gesamtwirtschaftliche
Rückw irkungen

Damit aber kommt man zu den 
Rückwirkungen auf die Gesamt
wirtschaft und das Preisgefüge 
überhaupt. Die Umsatzbesteuerung 
ist w ährend des ersten. W eltkrieges 
in ihren Ansätzen eingeführt und 
in der Inflationsperiode ausgebaut 
worden. Damals kam es auf kumu
lative Preissteigerungswirkungen 
nicht an, denn die W ährung brach 
sowieso zusammen. Heute müßte 
man sicherlich schon von der rein
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psychologischen Einstellung der Un
ternehm er her mit dem V ersudi 
redinen, in der Umsatzsteuerreform 
ein •willkommenes Motiv zu Preis
steigerungen zu sehen. Die Bundes
regierung hat daher in der Begrün
dung zum Entwurf die A nsidit ver
treten, die Reform dürfte darum 
n id it im Zeitpunkt einer überhitz
ten K onjunktur erfolgen, sondern 
müsse zu einem Zeitpunkt einge
führt werden, an dem „die Kon- 
junkturentw idclung in verhältnis
mäßig ruhigen Bahnen verläuft“. 
Man hat von 1967 oder 1970 ge
sprochen.

Dabei entsteht jedodi die Frage, 
ob nicht im Rahmen der Reform
u. U. auch deflationäre Tendenzen 
ausgelöst werden könnten. Auf der 
betriebswirtschaftlichen Ebene kann 
dies durchaus schon der Fall sein, 
wenn einzelne Unternehmen mit 
großer Wertschöpfung — zu Recht 
oder Unrecht — von der Steuer
reform eine Anspannung ihrer Ko
sten- oder doch mindestens Liquidi
tätslage befürchten. In diesen Be
reichen könnte eine Beeinträchti
gung der Investitionsneigung ein
treten. Das kann um so eher der 
Fall sein, als die nur ratenw eise 
A nredm ung der V orsteuern bei In
vestitionsgütern u. U. eine ab
schreckende W irkung im Hinblick 
auf langfristige Investitionen nach 
sich ziehen mag. W ohl hätte  man 
bei der Zulassung eines sofortigen 
Abzuges für Investitionsgüter u. U. 
mit einem Investitionsstoß zu rech
nen, der vielleicht später von einer 
F laute abgelöst werden könnte; 
aber diesen Investitionsstoß wird 
man vielleicht ohnehin bekommen, 
denn man sieht für Investitionen, 
die in den letzten beiden Jahren 
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes 
vorgenommen werden, eine sofor
tige Anrechnung der Umsatzsteuer 
in Höhe von 9®/» des Buchwertes 
vor. Alles in allem scheint man bei 
der Berücksichtigung des konjunk
turpolitischen Arguments eigentlich 
nur an die Vermeidung einer Kon
junkturüberhitzung gedacht zu ha
ben, nicht aber an eventuelle ne
gative Einflüsse auf die Investi
tionsneigung.

Die Umsatzsteuerreform hat hohe 
W ellen geschlagen — so sehr, daß 
selbst der Bundesfinanzhof sich für 
befugt erachtete, in  die Steuer- bzw. 
wirtschaftspolitischen Zusammen
hänge hineinzureden. Dabei erhebt 
er vor allem folgende Einwände: 
Einmal sei die M ehrwertsteuer 
keine echte Umsatzsteuer mehr, 
sondern eine A rt Rohgewinnsteuer. 
Zweitens bezweifelte er die W ett
bewerbsneutralität, denn Großbe
triebe mit großem Kapitaleinsatz 
und damit größerer Produktivität 
käm en bei der Besteuerung besser 
weg. Beide Argum ente sind in der 
Öffentlichkeit heftig bekämpft w or
den. Vielleicht kommt dabei dem 
Argument, es handele sich um eine 
Rohgewinnsteuer, nicht allzuviel 
Bedeutung zu. Längst ha t die Fi
nanzwissenschaft erkannt, daß die 
alte Trennung zwischen indirekten 
und direkten Steuern heute nicht 
mehr stichhaltig ist; ebensowenig 
wie ein Sockelbetrag der jeweils 
zu erw artenden Einkommensteuer, 
der u. U. w eitergewälzt werden 
kann, braucht auch eine Rohge
w innsteuer auf der betreffenden 
Produktionsstufe nicht liegenzu
bleiben.

M ehr Gewicht kommt dagegen 
dem Argum ent der fehlenden W ett
bew erbsneutralität zu. Solange man 
die gleiche Branche betrachtet, mag 
die Tatsache, daß K leinunterneh
men weniger rationalisiert sind und 
mit höherer Lohnquote auch eine 
höhere Wertschöpfung und entspre
chende höhere Steuerbelastung ha
ben, vielleicht nicht so sehr zu 
Buche schlagen. Einmal könnte die 
höhere Lohnquote durch höhere 
Gewinnquoten bei den Großunter
nehm en ausgeglichen werden, zum 
anderen könnte man dort, wo dies 
nicht der Fall wäre, eben sagen: 
Soll das Kleinunternehmen doch 
auch seine Produktivität entspre
chend heben! Damit w ürde man 
dann allerdings im Dickicht der 
vorerwähnten Finanzierungspro
bleme landen. Durch eine hohe 
Steuerbelastung werden die Fi- 
nanzienmgsmöglichkeiten solcher 
Kleinunternehmen , eben nicht ge
rade besser.

Wichtiger erscheint dagegen der 
Vorwurf der mangelnden W ettbe
w erbsneutralität bei konkurrieren
den Unternehmen mit verschiede
ner W ertschöpfungsstruktur, zu
mal es hier — wie bereits ange
deutet — auf die W ettbewerbspo
sition bzw. die Machtposition ge
genüber den Lieferanten und Ab
nehm ern ankommt. Vielleicht sind 
die Bemerkungen des Bundes
finanzhofes in dieser Hinsicht doch 
nicht ganz so wenig stichhaltig, wie 
man vielfadi behauptet hat.

Die Diskussion geht weiter

Eines steht fest: Angesichts der 
breiten Skala der Unternehmens
unterschiede sowohl im Hinblids: 
auf die Wertschöpfung als auch im 
Hinblick auf den A nteil der Inve
stitionsgüter am  Vorumsatz wird 
es noch einer tieferen Analyse der 
Rückwirkungen des neuen Systems 
bedürfen, ehe man Klarheit über 
seine wirtschaftspolitischen Konse
quenzen erhält. Immerhin reicht 
allein in der Industrie — als Maß
stab für „Lieferungen und Leistun
gen“ — der Anteil des Material
aufwandes am Brutto-Produktions- 
w ert von 15 "Io in der Elektrizitäts
und 25 “/o in der feinmechanischen 
Industrie bis 72 “/o in der chemi
schen Industrie (ö le  und Fette), 
Nimmt man den A nteil des Ab
schreibungsaufwandes am Umsatz 
als Anhaltspunkt für die Bedeutung 
der Investitionsgüter, so schwankt 
dieser Anteil — wiederum  nur in
nerhalb der Industrie — von 1 Vo 
in der Tabak- und 1,4 Vo in der 
M ühlenindustrie bis zu 6Vd in der 
chemischen und der Bauindustrie 
und leVobei den Elektrizitätswerken.

Uber diese Zusammenhänge ist 
sicherlich noch nicht das letzte Wort 
gesprochen — über die konjunk
turellen Rückwirkungen ebenso
wenig. Es ist zu hoffen, daß man 
nicht gerade in einem Zeitpunkt 
zur Reform schreitet, in dem die 
Investitionsneigung in den haupt
sächlich betroffenen Unternehmen 
und Branchen ohnehin schon 
Symptome der Schwäche aufweisen 
könnte. (Ma.)
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